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Zusammenfassung
Durch den globalen Wandel und Änderungen der Raum- und
Flächennutzung werden Ökosysteme und ihre Leistungen zu-
nehmend beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund steht in
Frage, wie die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme sowie al-
le Leistungen, die diese bereitstellen, ausreichend in der
Steuerung der Raum- und Flächenentwicklung in Deutschland
berücksichtigt, gesichert und entwickelt werden können und
wie die gesellschaftliche Relevanz von Ökosystemleistungen
auch in der räumlichen Planung ihren Niederschlag finden
kann. Derzeit werden in der Praxis der räumlichen Planung
in Deutschland kaum Chancen gesehen, dass neue Verfahren
etabliert werden können, die auf dem Ökosystemleistungs-
Ansatz basieren und dazu führen könnten, diesen umfassend
in die Planung zu integrieren. Allerdings ist die Modernisie-
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rung von formellen und informellen Planungsinstrumenten
längerfristig angelegt, wozu der Ökosystemleistungs-Ansatz
sowohl methodisch als auch konzeptionell einen wesent-
lichen Beitrag leisten kann. Deshalb wird in vorliegendem
Beitrag diskutiert, wie der Ökosystemleistungs-Ansatz kurz-
bis mittelfristigen Eingang in die formelle räumliche Planung
finden kann und welcher gesellschaftliche und ökologische
Mehrwert darüber generiert werden kann. Dazu werden die
Chancen und Risiken unterschiedlicher Implementierungen
erwogen und einzelne Ansatzpunkte näher ausgeführt.

Schlüsselwörter: Ökosystemleistungen � formelle
räumliche Planung � Raumentwicklung � Modernisierung
von Planungsinstrumenten � Flächennutzungsplanung �

Bebauungsplanung � Maritime Raumordnung

Approaches to integrate ecosystem services in
formal spatial planning

Abstract
Due to global changes and changes in land use, ecosystems
and their services are increasingly affected. Against this back-
ground, it is questionable how ecosystems and the services
they provide can be better and sufficiently taken into account
in land-use planning as well as spatial development in Ger-
many. Currently little chance is seen to establish new ecosys-
tem service-based processes that would be comprehensively
integrated in the spatial planning practice in Germany. How-
ever, modernisation of formal and informal planning instru-
ments is conceived in a long-term perspective. The ecosystem
service approach can essentially contribute to thismodernisa-
tion methodically as well as conceptually. Therefore, this pa-
per discusses possibilities how to integrate the ecosystem ser-
vice approach in formal spatial planning in a short to medium
term and which societal and ecological added value can be
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generated. Chances and risks of different implementation op-
tions will be discussed and specific approaches outlined.

Keywords: Ecosystem services � Formal spatial planning �

Spatial development � Modernisation of planning
instruments � Preparatory land use planning � Land use
planning � Maritime spatial planning

1 Einleitung
Ökosystemleistungen (ÖSL) ermöglichen eine ganzheitli-
che Betrachtung der komplexen Verflechtungen zwischen
Ökosystemen und Gesellschaft. Dabei hebt das Konzept der
Ökosystemleistungen hervor, in welchen Bereichen die Öko-
systeme für die Gesellschaft versorgende, regulierende und
kulturelle Leistungen erbringen, auf welche die Menschen
für ihr Wohlergehen angewiesen sind. Auch rückt damit
die ökosystemare Grundlage gesellschaftlichen Wirtschaf-
tens und Handelns sowie des menschlichen Lebens in den
Vordergrund. Diese Verbindungen werden im ÖSL-Kaska-
densystem (Haines-Young/Potschin 2009) verdeutlicht: Bio-
physische Strukturen und Prozesse beeinflussen die räum-
liche Verteilung von Ökosystemfunktionen, welche wie-
derum die Grundlage für Ökosystemleistungen bilden, de-
nen ein Wert oder Nutzen durch die Gesellschaft zugeschrie-
ben wird. Studien zu Ökosystemleistungen sind vielfältig
und haben seit ihrer prominenten Thematisierung im „Mil-
lennium Ecosystem Assessment“ (MEA 2005) kontinuier-
lich zugenommen. Eine Übersicht über verschiedene Ty-
pologien und Klassifizierungssysteme, Schlüsselbegriffe so-
wie Quantifizierungs- und Kartierungsansätze ist beispiels-
weise in Hermann, Schleifer und Wrbka (2011) zu finden.

Durch den globalen Wandel und Änderungen der Raum-
und Flächennutzung werden Ökosysteme und ihre Leis-
tungen zunehmend beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund
steht in Frage, wie die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme
sowie alle Leistungen, die diese bereitstellen, ausreichend
in der Steuerung der Raum- und Flächenentwicklung in
Deutschland berücksichtigt, gesichert und entwickelt wer-
den können und wie die gesellschaftliche Relevanz von
Ökosystemleistungen auch in der räumlichen Planung ihren
Niederschlag finden kann. Bereits vorliegende Untersuchun-
gen deuten darauf hin, dass sich in aktuellen Planwerken
in Deutschland, sowie auch international, ausdrückliche
Bezüge zu einigen bestimmten Ökosystemleistungen finden
lassen, eine umfassende Berücksichtigung aller Ökosystem-
leistungen sowie ihrer tatsächlichen Nachfrage aber nicht
erfolgt (vgl. Hansen/Frantzeskaki/McPhearson et al. 2015;
Heiland/Kahl/Sander et al. 2016; Naturkapital Deutsch-
land – TEEB DE 2016; Deppisch/Heitmann/Lezuo et al.
2020). Dafür werden unterschiedliche mögliche Gründe

angeführt. Diese sind unter anderem die fehlende gesetz-
liche Grundlage oder der Mangel an Umsetzungsbeispie-
len und methodischen Ansätzen für alle Ökosystemleistun-
gen. Weiterhin müsste bei einer umfangreichen Integration
eine vollständig neue Planungssystematik entwickelt und
an Planerinnen und Planer kommuniziert werden (Schrapp/
Garschhammer/Meyer et al. 2020: 20).

In diesem Beitrag soll es allerdings weniger um diese
potenziellen Gründe gehen. Ausgehend von vorhande-
nen fallstudienbezogenen empirischen Forschungsergeb-
nissen und Praxiserfahrungen werden potenzielle Wege
und Möglichkeiten diskutiert, wie Ökosystemleistungen
in Raumordnung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung
integriert werden können. Hervorzuheben ist dabei der
besondere Charakter dieses Beitrages als Diskussionsbei-
trag aus Forschung und Praxis, der keinen Anspruch auf
eine Erörterung aller Möglichkeiten erhebt. Betrachtet
werden nur gesamträumliche Planungsinstrumente, keine
auf Einzelvorhaben bezogenen Instrumente wie das Raum-
ordnungsverfahren und die Umweltverträglichkeitsprüfung
sowie das vorhabenbezogene Fachplanungsrecht.

Angesichts der Vielfalt des Planungssystems in Deutsch-
land sollte grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass
es genügend Verfahren und Instrumente gibt, um die Leis-
tungen von Ökosystemen sichern und entwickeln zu kön-
nen. Auch gibt es bereits einige Anknüpfungspunkte für
bestimmte Ökosystemleistungen, die explizit adressiert
werden, zum Beispiel durch die Landschaftsplanung. Den-
noch zeigt sich in den Planungsergebnissen, dass mitunter
andere Belange, wie zum Beispiel die Siedlungs- und
Gewerbeentwicklung und damit verbundene finanzielle
Einnahmen für Kommunen, ein höheres Gewicht in der
Abwägung erhalten als das Angebot an und die Nach-
frage nach Ökosystemleistungen im betreffenden Stadt-
oder Gemeindegebiet. Bereits seit Längerem werden die
Frage nach einer potenziellen Integration von Ökosystem-
leistungen vor allem in die Landschaftsplanung diskutiert,
Schnittstellen zu vorhandenen Methoden und Prozessen
aufgezeigt und Integrationswege vorgeschlagen (Kosch-
ke/Fürst/Lorenz et al. 2013; Albert/Aronson/Fürst et al.
2014; Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2016; Szücs/
Garschhammer/Meyer et al. 2019; Schrapp/Garschhammer/
Meyer et al. 2020). Dabei ist die Landschaftsplanung nicht
die einzige Fachplanung, die Ökosystemleistungen berührt.
Sie weist zwar mit den von ihr betrachteten Schutzgütern
und Landschaftsfunktionen sehr große Schnittmengen zu
den Ökosystemleistungen auf, ist aber grundsätzlich nach
ihrem aktuellen fachplanerischen Zuschnitt nicht für alle
Ökosystemleistungen zuständig, wie unter anderem Ver-
sorgung mit genetischen und medizinischen Ressourcen,
biologische Schädlingsregulierung, Naturgefahrenregulie-
rung, Lawinenschutz (Schrapp/Garschhammer/Meyer et al.
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2020: 35). Überdies bedarf eine tatsächliche Sicherung von
Ökosystemleistungen einer unmittelbaren Integration in die
querschnittsorientierte Raumordnung und Bauleitplanung.
Darauf weist auch der „Wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltveränderungen“ hin (WBGU
2020). Er fordert, einen integrierten Landschaftsansatz zu
entwickeln und diesen vor allem durch die existierenden
Planungsinstrumente, wie die Raumordnung, umzusetzen
(WBGU 2020: 8).

Allerdings werden vor allem in der Praxis der räumlichen
Planung in Deutschland kaum Chancen gesehen, dass neue
Verfahren etabliert werden können, die auf dem Ökosystem-
leistungs-Ansatz basieren und dazu führen könnten, diesen
umfassend in die Planung zu integrieren. Es wird vor allem
auf die bereits vorhandene große Zahl von Planungsinstru-
menten und Planungsverfahren verwiesen und eine Vermei-
dung neuer Instrumente mit zusätzlichem Aufwand ange-
mahnt. Dies erfolgt auch im Kontext zunehmender Anfra-
gen von Investoren. Zudem wird die Gefahr der Überfrach-
tung der vorhandenen formellen Planwerke befürchtet, soll-
ten noch neue Darstellungen erbracht werden. Allerdings ist
die Modernisierung von Planungsinstrumenten längerfristig
angelegt, wozu der Ökosystemleistungs-Ansatz sowohl me-
thodisch als auch konzeptionell einen wesentlichen Beitrag
leisten kann.

Vor diesem Hintergrund wird in diesem Beitrag disku-
tiert, wie der Ökosystemleistungs-Ansatz kurz- bis mittel-
fristigen Eingang in die formelle räumliche Planung auf
kommunaler und regionaler Ebene (an Land) bzw. Bun-
desebene (auf See) finden kann und welcher gesellschaft-
liche und ökologische Mehrwert darüber generiert werden
kann. Dazu werden die Chancen und Risiken unterschiedli-
cher Implementierungen erwogen und einzelne Ansatzpunk-
te zu Integrationsmöglichkeiten in bestehende Planungsin-
strumente sowie deren Ergänzungen näher ausgeführt. Zu
berücksichtigen ist, dass in diesem Beitrag ausdrücklich nur
ausgewählte Vorschläge zur Diskussion gestellt werden. Ei-
ne umfassende Darstellung aller denkbaren Möglichkeiten
sowie juristischer Details würde den Rahmen dieses Beitra-
ges sprengen und muss weiterführenden Arbeiten vorbehal-
ten bleiben. Vielmehr soll mit diesem Beitrag der Diskurs
zu konkreten und spezifischen Vorschlägen zur Integration
von Ökosystemleistungen in die formellen Instrumente der
räumlichen Gesamtplanung in Deutschland begonnen und
der bereits begonnene Diskurs zur Landschaftsplanung und
zur maritimen Raumordnung fortgeführt werden.

Im folgenden Kapitel wird die mögliche Integration von
Ökosystemleistungen in die Raumordnung auf der Ebene
der Regionalplanung diskutiert, bevor in Kapitel 3 die Dis-
kussion über die Integration in das Baurecht geführt wird. In
Kapitel 4 wird ein diskursiver Blick auf die sektoralen Fach-
planungen insbesondere der Landschaftsplanung geworfen

und deren Eingang in die gesamträumlichen Planwerke be-
trachtet, bevor im fünften Kapitel auf die maritime Raum-
ordnung eingegangen wird. Dabei wird jeweils der aktuelle
Stand in Forschung und Praxis kurz umrissen, der poten-
zielle Mehrwert einer Integration von Ökosystemleistungen
in diese Planungsinstrumente inklusive der Nachsteuerungs-
möglichkeiten erörtert sowie das Potenzial des Vorschlages
diskutiert. Schließlich werden die Diskussionen im sechsten
Kapitel in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst
und übergreifend betrachtet.

2 Integration von
Ökosystemleistungen in
die Raumordnung am Beispiel der
Regionalplanung

Die Regionalplanung bietet als überörtliche und überfachli-
che Planung einen auf den ersten Blick sehr gut geeigneten
Ansatz, um hier Ökosystemleistungen direkt zu integrieren
und darüber in Steuerungshinsicht eine Top-down-Vorgabe
für die kommunale Bauleitplanung zu leisten. Dabei ste-
hen der Regionalplanung unterschiedliche Instrumente zur
Verfügung, wie die Festlegung der Raumstruktur und der
Bestimmung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebie-
ten. Zudem ist der Umweltbericht als Ergebnis der verpflich-
tenden Strategischen Umweltprüfung bei den regionalplane-
rischen Festlegungen zu berücksichtigen, was eine weitere
Möglichkeit wäre, Ökosystemleistungen in die Regionalpla-
nung einfließen zu lassen.

Von Vorteil ist einerseits, dass der Regionalplan sich auf
eine Gebietskulisse bezieht, die über die Gemeindegrenzen
hinausgeht und in der stärker auf reale ökosystemare Bezü-
ge eingegangen werden und über die kommunalen Eigenin-
teressen hinausgedacht werden kann. So können auch die
Räume, in welchen die spezifischen Ökosystemleistungen
bereitgestellt werden mit den Räumen der konkreten Nach-
frage (zumindest teils) zusammengebracht werden. Dadurch
können auch Stadt-Umland-Beziehungen eingebracht wer-
den. Die Planerinnen und Planer sind bereits daran gewöhnt,
sich mit einer Fülle an unterschiedlichen Informationen und
Daten auseinanderzusetzen und sehr verschiedene Belange
an den Raum gegeneinander und untereinander abzuwägen.
Allerdings wird durch den Zusatz der Ökosystemleistungen
auch eine Überkomplexität der regionalplanerischen Aufga-
be befürchtet – mit nach sich ziehenden Schwierigkeiten bei
der Vermittlung der Planinhalte (Albert/Hauck/Buhr et al.
2014).
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2.1 Unmittelbare Integration von
Ökosystemleistungen über
weitergehende Interpretation und
Anpassung des Raumordnungsgesetzes

2.1.1 Integration über Interpretation gegebener
Möglichkeiten

Generell und übergreifend regelt bereits § 1 des Raumord-
nungsgesetzes (ROG)1, dass als Leitvorstellung eine nach-
haltige Raumentwicklung zu verfolgen ist, die die verschie-
denen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen
Funktionen in Einklang bringt. Auch in den Grundsätzen in
§ 2 ROG finden sich einige Bezüge und insbesondere unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, die auch auf Ökosystemleistungen
hin interpretiert werden können. Im Folgenden wird eine
offene Sammlung verschiedener Interpretationsspielräume
und Regelungsmöglichkeiten im Raumordnungsgesetz aus-
gebreitet, die als soweit auslegbar eingeschätzt werden, dass
sie bereits jetzt unter dem geltenden Recht Ansatzpunkte
für eine Integration der Ökosystemleistungen in die Regio-
nalplanung bieten. Eine abschließende und konkrete Erörte-
rung dieser Punkte sollte in nachfolgenden Forschungsarbei-
ten unter Einbezug expliziten juristischen Fachverstandes
erfolgen.

Für die Leitvorstellung in § 1 ROG bietet der Ökosystem-
leistungs-Ansatz über die Erfassung und Bewertung von An-
gebot an und Nachfrage nach Ökosystemleistungen sowie
des Potenzials für versorgende, regulierende und kulturel-
le Ökosystemleistungen bereits jetzt umfangreiche Grund-
lagen für planerische Entscheidungen in Hinblick auf eine
integrierte soziale, wirtschaftliche und ökologische Interpre-
tation nachhaltiger Raumentwicklung. Bei den Grundsätzen
der Raumordnung (§ 2 ROG) gibt es eine Vielzahl unbe-
stimmter Rechtsbegriffe, deren Auslegung Spielräume für
den Einbezug von Ökosystemleistungen eröffnet, beispiels-
weise in § 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG: „ausgeglichene soziale,
infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturel-
le Verhältnisse anzustreben“, „nachhaltige Daseinsvorsorge
zu sichern“, „nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Inno-
vation sind zu unterstützen“, „Entwicklungspotenziale sind
zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen“ sowie
„Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung sind langfris-
tig offenzuhalten“. Gerade mit einer stärkeren Berücksich-
tigung von Ökosystemleistungen im Planungsprozess lässt
sich eine Grundlage dafür schaffen, langfristige Handlungs-
optionen auf regionaler Ebene aufrechtzuerhalten. Als wei-
teres Beispiel kann § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG herangezogen
werden. Unbestimmt und in Richtung von Ökosystemleis-

1 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008, das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 geändert worden ist.

tungen interpretierbar ist hier vor allem ein „ökologisch
wirksames Freiraumverbundsystem“ zum Beispiel bezüg-
lich regulierender Ökosystemleistungen. Zudem finden sich
in § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG Grundsätze zu Kulturlandschaf-
ten, die in Richtung der kulturellen Ökosystemleistungen
stärker interpretiert werden können. Und schließlich bietet
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG einige Ansatzpunkte der weitergehen-
den Interpretation, unter anderem mit vielfältigen Bezügen
zu Ökosystemen und ökosystemaren Bestandteilen. Darü-
ber hinaus könnten Ökosystemleistungen bei Ausnahmen
und Zielabweichungsverfahren nach § 6 ROG ein stärkeres
Gewicht erlangen. Auch könnten vermutlich bereits jetzt be-
trächtliche Festlegungen zur Raumstruktur in § 13 Abs. 5
ROG mit Bezug zu Ökosystemleistungen getroffen werden,
wenn die aktuelle Regelung als nur beispielhafte und nicht
abschließende Aufzählung aufgefasst wird.

2.1.2 Integration über Anpassungen des
Raumordnungsgesetzes

Über grundsätzliche Nachsteuerungsmöglichkeiten für ei-
ne stärkere Positionierung ökologischer systemarer Zusam-
menhänge und von Ökosystemleistungen über die Leitvor-
stellung und Grundsätze der Raumordnung hinausgehend,
kann darüber nachgedacht werden, in § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 6
ROG den Satzteil „so weit wie möglich“ zu streichen. Dann
würde es nur noch heißen, dass weitere Zerschneidungen
der freien Landschaft und von Waldflächen zu vermeiden
sind (statt „so weit wie möglich zu vermeiden“). Dement-
sprechend klarer und weisender ist diese Fassung dann für
den Anwendungskontext als die bereits oben ausgeführte
aktuelle Regelung mit Interpretationsspielraum. Allerdings
werden durch diese Streichung nicht alle Ökosystemleistun-
gen begünstigt. Insbesondere einige der regulierenden so-
wie der kulturellen Ökosystemleistungen können dadurch
unterstützt werden. Weitergehend angedacht werden könnte
auch eine Einführung einer zusätzlichen Sperrklausel bei
den Ausnahmen und Zielabweichungen (§ 6 ROG), die sich
explizit auf Ökosystemleistungen und ökosystemare Zusam-
menhänge bezieht, doch scheint dies zum derzeitigen Zeit-
punkt als nur schwer umsetzbar und wird hier nicht weiter
ausgeführt, da hier noch Forschungsbedarf besteht.

Der Regionalplan hat den Vorteil, dass er top-down re-
gelt und dementsprechend Flächen für bestimmte Ziele si-
chern kann über für die kommunale Bauleitplanung ver-
bindliche Festlegungen. Diese Vorgaben erfolgen über die
Ziele der Raumordnung. Eine besondere Möglichkeit ist
die Auflistung von Zielen als Vorranggebiete (§ 7 Abs. 3
Nr. 1 ROG). Im Rahmen von Vorbehaltsgebieten (§ 7 Abs.
3 Nr. 2 ROG) als Grundsätze der Raumordnung können
darüber hinaus besondere Abwägungsmöglichkeiten darge-
stellt werden. Über diese Festlegungen kann betreffenden
Ökosystemleistungen ein besonderes Gewicht in der Abwä-
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gung bei der Flächennutzung beigemessen werden. Gera-
de multifunktionale Effekte von Flächen für verschiedene
Ökosystemleistungen – statt der Förderung einzelner Öko-
systemleistungen zum Nachteil anderer wie zum Beispiel
bei Monokulturen zu Lasten der Landschaftsästhetik oder
des Lebensraumes und Arterhaltes – können als Grundlage
für raumplanerische Entscheidungen dienen – sei es als Bei-
trag zur Lösung von Landnutzungskonflikten und zur Ge-
nerierung von Synergien (Galler/Albert/von Haaren 2016)
oder als Beitrag zum Voranbringen von interkommunaler
Kooperation (Tobias 2013), was auch insbesondere in Stadt-
Umland-Diskussionen eine gewisse Rolle spielen könnte.

Voraussetzung, damit dies erfolgen kann, ist allerdings
die Möglichkeit der umfassenden Erfassung der Ökosys-
temleistungen im Planungsgebiet sowie deren standardisier-
te Bewertung (Hauck/Schweppe-Kraft/Albert et al. 2013:
234–235), die keine großen zusätzlichen (bereits knappen)
personellen Ressourcen der räumlichen Planung bindet, son-
dern im Aufwand nicht nur machbar, sondern auch prak-
tisch durchführbar ist. Hierfür stellt die Forschung bereits
Ansätze zur Verfügung, sodass zwar noch keine vollständi-
ge Erfassung und Bewertung aller Ökosystemleistungen, de-
ren Angebot und Nachfrage und deren Wechselbeziehungen
möglich ist (Geneletti/Cortinovis/Zardo et al. 2020: 69). Es
sind aber bereits vor allem qualitative Instrumente zur (auch
interaktiven oder partizipatorischen) Auswahl in der Region
relevanter Ökosystemleistungen und deren Erfassung und
Bewertung gegeben (Hauck/Schweppe-Kraft/Albert et al.
2013: 233–234). Problematisch wird dies allerdings noch
in der Bewertung bei Konflikten zwischen einzelnen Öko-
systemleistungen (Fürst/Opdam/Inostroza et al. 2014: 1436)
oder ab wann eine Fläche als besonders wertvoll durch ei-
ne Bereitstellung multipler Ökosystemleistungen angesehen
wird, was wiederum einer standardisierten Bewertung be-
darf. Überdies erscheint die Frage noch offen, wie solche
eher qualitativen Bewertungen (insbesondere im Hinblick
auf Angebot und Nachfrage kultureller Ökosystemleistun-
gen) für ihren Einbezug in formelle Planungsverfahren ge-
richtsfest ausgestaltet werden können. Auch hier scheint nur
eine Standardisierung weiter zu helfen.

Vorranggebiete von Flächen mit einem hohen und mul-
tiplen Angebot an Ökosystemleistungen oder einem hohen
Potenzial an Ökosystemleistungen bieten den Vorteil, dass
die Flächen über kommunale Eigeninteressen hinaus gesi-
chert sind. Nachteile oder Herausforderungen bestehen dann
allerdings in einer potenziellen Überfrachtung des Planes
mit einer zusätzlichen Darstellung, einer voraussichtlichen
Überlagerung mit anderen Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten bei der flächenbezogenen Überschneidung verschiede-
ner Ziele und Grundsätze sowie der herausfordernden Fra-
ge danach, mit welchen gesellschaftlichen Wertigkeiten eine
Verbindung bei der Bewertung der erfassten Ökosystemleis-

tungen hergestellt werden soll. So spielt bei den Ökosys-
temleistungen nicht nur ihr Angebot in einer Region eine
Rolle, sondern auch die Frage, wie die Nachfrage nach al-
len Ökosystemleistungen in einer Region erfasst und bewer-
tet werden kann. Vorzugsweise sollte dies auch unter der
Bewertung ihrer Verteilung oder ihres Vorhandenseins als
,ausreichend‘, ,begrenzt‘ etc. zusammen mit der Nachfra-
ge erfasst und eingeordnet werden, um darüber dann die
Vorranggebiete ausreichend und gerichtsfest begründen zu
können. Allerdings werden damit noch größere Ansprüche
an die planerische Letztabwägung und die Nachweisfüh-
rung dazu gestellt, was Scholich (2018: 2843) schon für
den Artenschutz als sehr schwierig ansieht. Um Ökosys-
temleistungen einführen zu können, ist eine Anpassung der
rechtlichen Vorgabe im Raumordnungsgesetz dahingehend
nötig, dass Festlegungen zu Ökosystemleistungen, oder ge-
gebenenfalls zu Flächen mit multiplem oder dichtem Öko-
systemleistungs-Angebot, in den Raumordnungsplänen ent-
halten sein sollten. Dies wäre zum Beispiel leistbar über
einen eigenen extra ,ÖSL-Punkt‘ bei den Festlegungen in
§ 13 Abs. 5 ROG. Einfacher umsetzbar wäre voraussicht-
lich eine Ergänzung der Aufzählungen unter § 13 Abs. 5
Nr. 2 ROG (Freiraumstruktur) um weitere Ökosystemleis-
tungen oder gar multipel und in hoher Dichte dargebotener
Ökosystemleistungen und wichtiger systemarer Zusammen-
hänge.

Über Vorbehaltsgebiete multipler Ökosystemleistungs-
Angebote und -Potenziale besteht der Vorteil, dass den kom-
munalen Entscheidungen eine Abwägungsvorgabe gegeben
wird, sodass die Ökosystemleistungen zwar nicht gleicher-
maßen gesichert werden können wie bei einem Vorrang-
gebiet, aber zumindest eine gewisse Sicherheit durch das
Abwägungsgebot entfaltet werden könnte. Auch hier, genau-
so wie bei den Vorranggebieten, bestehen die Herausforde-
rungen der umfassenden Erfassung und Bewertung, für die
bislang eher auf Teillösungsangebote aus der Wissenschaft
zurückgegriffen werden kann. Zudem besteht die Problema-
tik des Umganges mit Konflikten zwischen verschiedenen
Ökosystemleistungen. Für letztgenannten Fall wird eine ein-
heitliche Vorgabe besonders schwierig, auch hier sind wie-
derum gesellschaftliche Werthaltungen gefragt.

2.2 Mittelbare Integration über die
Strategische Umweltprüfung sowie über
Fachplanungen

Eine mittelbare Integration von Ökosystemleistungen in die
Regionalplanung ist hauptsächlich über zwei verschiedene
Wege denkbar. Möglich ist zum einen eine explizite Erwei-
terung der Fachplanungen, deren Aufgabe es ist, Ökosys-
temleistungen zu sichern. Bereits in der Landschaftsplanung
besteht eine größere Schnittmenge, weshalb ein nachfolgen-
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des Kapitel in diesem Beitrag gesondert darauf eingeht. Der
Vorteil dieses Weges ist, dass eine Überfrachtung der Re-
gionalplanung vermieden wird, die Ansätze zum Erfassen
und Bewerten teilweise bereits vorhanden sind und ange-
passt werden müssten sowie dass damit eine ausführliche
fachliche Grundlage für die Regionalplanung gegeben ist.
Nachteil ist dann allerdings, dass mitunter Ökosystemleis-
tungen durch das Raster der fachlichen Zuständigkeiten fal-
len können, die Nachfrage nach Ökosystemleistungen even-
tuell nur eine untergeordnete Rolle spielt und eine syste-
matische Zusammenschau aller Ökosystemleistungen und
ihrer Wechselbeziehungen auf der regionalen Ebene fehlt.
Eine solche Zusammenschau müsste dann durch die Regio-
nalplanung systematisch im Rahmen einer eigenen gesamt-
räumlichen Bewertung erfolgen. Zudem würden Flächen
mit einem besonders multiplen oder dichten Angebot an
Ökosystemleistungen (sogenannte Hotspots) nur zum Teil
erfasst oder müssten im raumordnerischen Prozess iden-
tifiziert werden. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass
die Fachplanung wie zum Beispiel die Landschaftsplanung
per se nicht rechtsverbindlich ist, sondern dass deren Inhal-
te über die Regionalplanung aufgenommen und rechtsver-
bindlich werden müssen (Albert/Hauck/Buhr et al. 2014:
1309), sie also die regionalplanerische Abwägung ,überste-
hen‘ müssen. Dieser Weg bedürfte einer Anpassung aller für
die jeweiligen Fachplanungen relevanten rechtlichen Vorga-
ben hinsichtlich des Einbezuges von Angebot an und Nach-
frage nach den jeweils betreffenden Ökosystemleistungen.
Dies ist angesichts vieler raumbedeutsamer Fachplanungen
ein sehr aufwendiger Prozess.

Eine zweite Möglichkeit einer mittelbaren Integration
kann über eine Erweiterung der Strategischen Umweltprü-
fung (SUP) zum Regionalplan um Ökosystemleistungen er-
folgen. Der Vorteil besteht in der Erweiterung eines beste-
henden Instrumentes, das bereits Schnittmengen mit Öko-
systemleistungen aufweist, insbesondere bezogen auf deren
Angebot. Nachteil ist auch hier, dass die planerische Ab-
wägung überstanden werden muss und durch die Strategi-
sche Umweltprüfung selbst als Verfahrensinstrument keine
Wirkungen für die inhaltlichen Abwägungsentscheidungen
entfaltet werden. Dieser Weg bedürfte einer Ergänzung der
Aufzählung in § 8 Abs. 1 ROG um Ökosystemleistungen
oder der Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG um Ökosystemleis-
tungen und wichtiger systemarer Zusammenhänge.

Voraussichtlich ist dafür auch eine Anpassung der recht-
lichen Vorgaben zur Erweiterung der Strategischen Umwelt-
prüfung um Ökosystemleistungen in der nationalen Umset-
zung in § 40 UVPG2 nötig, auch und gerade in Hinblick

2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. März 2021.

auf dessen Schutzgüterkatalog. Eine dafür zwar nicht not-
wendige, aber für die Erreichung eines gemeinsamen Stan-
dards in der Europäischen Union mögliche Ergänzung wäre
darüber hinaus die Anpassung der entsprechenden Europäi-
schen Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung. Bereits
in § 8 Abs. 3 ROG ist festgehalten, dass die „Umweltprü-
fung mit anderen Prüfungen zur Ermittlung und Bewertung
von Umweltauswirkungen verbunden werden“ kann, sodass
hier voraussichtlich kurzfristig Methoden zur Angebotser-
mittlung und teilweise auch, zum Beispiel beim Thema Ge-
sundheit, die Nachfrage nach Ökosystemleistungen mit er-
mittelt und bewertet werden könnten. Eine Ergänzung könn-
te zudem Anlage 2 zum ROG im Punkt 2.3 erfahren, die
die Kriterien für den Verzicht auf eine erneute Umwelt-
prüfung wegen Geringfügigkeit aufzählt, indem zusätzlich
noch multiple und dicht dargebotene Ökosystemleistungen
und solche mit systemarer Bedeutung aufgenommen wer-
den.

2.3 Praxisorientierte Einschätzung

Einschätzungen aus der Planungs- und Raumordnungspra-
xis im Rahmen einer qualitativen Ad-hoc-Befragung und
weiterer Praxis-Wissenschafts-Interaktionen zur Integration
der Ökosystemleistungen in die räumliche Planung fallen
unterschiedlich aus. So steht auf der einen Seite die Ein-
schätzung, dass eine direkte Integration in den Regionalplan
auch über sich überlagernde Darstellungen möglich ist, oh-
ne zu dessen Überfrachtung zu führen. Auf der anderen
Seite jedoch wird die Position vertreten, dass der Regio-
nalplan bereits viele Darstellungen sehr unterschiedlicher
Belange an den Raum beinhaltet, sodass durch zusätzliche
Darstellungspflichten durchaus Schwierigkeiten in der Dar-
stellbarkeit hervorgerufen werden können. Hier kann die
in Kapitel 2.1 diskutierte Anpassung der Regelungen An-
regungen bieten, ohne dass zwangsläufig ein bunter Strauß
an neuen Darstellungen notwendig wird. Über die indirekte
Integration über die Strategische Umweltprüfung (vgl. Ka-
pitel 2.2) wird dieses Problem gar nicht erst aufgeworfen.

In Frage gestellt oder Kritik geübt wird an der bisheri-
gen Unübersichtlichkeit der Ansätze zur Erfassung und Be-
wertung von Ökosystemleistungen und an einem immensen
Aufwand für eine umfassende Erfassung und Bewertung
dieser Daten. Teilweise erfolgt dies auch über den Hinweis
darauf, dass es neben den ökosystemaren auch viele andere
Belange in Hinblick auf eine überfachliche Raumordnung
abzuwägen gilt.

Allerdings wird auch die Notwendigkeit des überfachli-
chen Blickes auf Ökosystemleistungen gesehen, insbeson-
dere in Hinsicht auf solche Leistungen, die von keiner kon-
kreten fachplanerischen Zuständigkeit erfasst werden. Über-
dies wird die Ebene des Regionalplanes als hilfreiche Vor-
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gabe für die kommunale Bauleitplanung angesehen, auch
hinsichtlich Hürden in der Abwägung, wenn Ökosystem-
leistungen und hier besonders Flächen mit einem dichten
und multiplem Angebot gesichert werden sollen. Damit der
Ökosystemleistungs-Ansatz Umsetzungsrelevanz in der Pla-
nungspraxis entfalten kann, sind unterschiedliche Vorausset-
zungen zu erfüllen. So ist nicht nur eine Standardisierung
der Erfassungs- und Bewertungsmethoden von Ökosystem-
leistungen, auch in ihren Wechselbeziehungen untereinan-
der, und eine Handreichung, welche Ökosystemleistungen
auf welcher Planungsebene besondere Relevanz entfalten,
erforderlich, sondern auch eine rechtliche Vorgabe hierzu,
ohne die eine Umsetzungsrelevanz aus Praxissicht kaum er-
reicht werden kann.

3 Ökosystemleistungen in
der Bauleitplanung und
umweltrelevante Belange im
Baurecht

3.1 Vorbereitende Bauleitplanung

Zur direkten Integration von Ökosystemleistungen in den
Flächennutzungsplan gibt es bislang kaum Forschungser-
gebnisse, lediglich zur Integration von Ökosystemleistungen
in vorhabenbezogene Verfahren, vor allem in die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (z. B. Rehhausen/Günther/Odparlik
et al. 2018). Bezogen auf die räumliche Gesamtplanung
wird die mittelbare Integration über die Umweltprüfung
zum Flächennutzungsplan als wertvoll angesehen (Gene-
letti 2016; Rehhausen/Günther/Odparlik et al. 2018). Dem
Umweltbericht zum Flächennutzungsplan wird also eine po-
tenziell bedeutsame Rolle zugeschrieben, seine Flexibilität
einerseits und seine Bereicherung durch die Integration von
Ökosystemleistungen andererseits hervorgehoben (Genelet-
ti 2016). Allerdings werden dabei die Vorschläge zur Umset-
zung in der deutschen Praxis bislang als nicht genügend ein-
geschätzt (Rehhausen/Günther/Odparlik et al. 2018: 111).
Überdies wird der mittelbaren Integration der Fachplanung
eine besondere Rolle attestiert. Sowohl beim Umweltbericht
als auch bei der Landschaftsplanung sind die dort formu-
lierten auf Ökosystemleistungen bezogenen Belange in der
Abwägung mit anderen Belangen an die Flächennutzung
wegwägbar. Und auch hier ergibt sich, wie bei der Regio-
nalplanung auch, die Problematik, dass Ökosystemleistun-
gen ohne konkrete fachplanerische Zuordenbarkeit durch
das Raster fallen können.

Die unmittelbare Integration in den Flächennutzungsplan
und seine Darstellungen wird aufgrund der bereits vorhan-
denen Dichte des Planes aus der Praxis kritisch angesehen
und eine Überfrachtung befürchtet. Allerdings wird – so-

weit bei Datenerfassung und -bewertung zu Angebot an
und Nachfrage nach Ökosystemleistungen umfassend mög-
lich – eine Übersicht über systemare Zusammenhänge als
hilfreich erachtet – als Abwägungsgrundlage für die Identi-
fizierung beziehungsweise den Ausschluss von Flächen zur
Bebauung. Mit generellem Blick auf den Flächennutzungs-
plan lässt sich diskutieren, dass dieser zwar nur behörden-
verbindlich ist. Er wird aber – rein theoretisch zumindest –
als erforderliche Vorgabe für die nachfolgende, dann direkt
rechtsverbindliche Ebene des Bebauungsplanes (vgl. Kapi-
tel 3.2) eingeschätzt. Über den Flächennutzungsplan kann
zuerst eine gesamtstädtische Sicherung von Ökosystemleis-
tungen erfolgen. Voraussetzung für eine solche Sicherung
in praktischer Hinsicht ist jedoch, dass es in der städtischen
Planungspraxis überhaupt zu regelmäßigen Neuaufstellun-
gen von Flächennutzungsplänen kommt und nicht an diesen
vorbei die Bebauungspläne aufgestellt werden. Nachfolgend
wird ein konkreter Vorschlag zur Integration von Ökosys-
temleistungen in die Umweltprüfung zur Diskussion gestellt
sowie – auch gültig für die verbindliche Bauleitplanung –
eine Änderung der „Bodenschutz-, Umwidmungssperr- und
Klimaschutzklausel“ im Baugesetzbuch.3

3.1.1 Integration von Ökosystemleistungen in den
Umweltbericht zum Flächennutzungsplan

In Verfahren der Aufstellung von Flächennutzungsplänen
besteht im Rahmen der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB)
die Pflicht zur Erstellung von Umweltberichten, die nach
einzelnen Schutzgut-Kategorien gegliedert werden. Insge-
samt sind Ökosystemleistungen als Querschnittsthema be-
reits auf dieser Planungsebene tragfähig berücksichtigt. Da
sich Ökosystemleistungen jedoch als Gesamtleistung des
Naturhaushaltes auch ausdrücklich auf den Nutzen für die
Menschen beziehen (Naturkapital Deutschland – TEEB DE
2016: 362), ist eine Berücksichtigung dieser Ökosystemleis-
tung in nahezu allen Flächennutzungsplänen unzureichend.

Eine verbesserte Einbeziehung von Ökosystemleistungen
in den Aufstellungsprozess von Flächennutzungsplänen er-
gäbe sich durch eine Erweiterung der häufig in den dazuge-
hörigen Umweltberichten zur Fokussierung eingesetzten de-
taillierteren Flächensteckbriefen oder Flächenbeschreibun-
gen um den Punkt ,Ökosystemleistungen‘. Dies würde zu
einer näheren und speziellen Betrachtung von Ökosystem-
leistungen mit anschließender Berücksichtigung im Abwä-
gungsprozess führen. Es wäre damit kein neues Instrument
in die formelle Planung einzuführen, lediglich eine Ände-

3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 geändert worden ist.
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rung der Anlage 1 zum Baugesetzbuch, die die Inhalte des
Umweltberichtes in der Bauleitplanung regelnd abbildet.

Da der Flächennutzungsplan ein vorbereitender Bauleit-
plan ist, der nicht direkt eine Planungsrealisierung auslöst,
ist zu vermuten, dass die mögliche Erweiterung der Umwelt-
prüfung und des Umweltberichtes um Ökosystemleistungs-
Belange zu weniger Widerstand aus den Reihen der Investo-
ren, der Zivilgesellschaft und der kommunalen Politik füh-
ren wird, als dies in der verbindlichen Bauleitplanung zu
erwarten ist.

3.1.2 Rahmensetzung für die Bauleitplanung:
Bodenschutz-, Umwidmungssperr- und
Klimaschutzklausel

Im Baugesetzbuch sind drei Schutzklauseln (Bodenschutz-,
Umwidmungssperr- und Klimaschutzklausel) verankert
(§ 1a Abs. 2 und 5 BauGB) und werden in der kommuna-
len Praxis angewandt. Die Formulierung des Grades des
Anwendungsvollzuges durch den Normengeber schwächt
jedoch durch die Wahl einer „Soll-Vorschrift“ die stringen-
te Umsetzung und damit den Schutz, den der Gesetzgeber
ursprünglich intendiert hatte. Diese Vorschriften, textlich
in § 1a Abs. 2 und 5 BauGB gefasst als „soll schonend
umgegangen werden“ und „soll berücksichtigt werden“
sind eine mehr oder minder starke Empfehlung des Ge-
setzgebers, für den Regelfall aber ist die Anwendung nicht
zwingend vorgeschrieben. Die Kommunen haben damit ein
,begrenztes Ermessen‘, das bei fehlerhafter Anwendung
oder Unterlassen weniger stark geahndet werden kann.
Sollten die Belange in den Verfahren nicht oder nicht aus-
reichend berücksichtigt werden, führt dies nicht zwingend
zur Nichtigkeit der Rechtsnorm (hier: einem Flächennut-
zungsplan oder einem Bebauungsplan). Es besteht also in
der Phase der Erarbeitung von Bauleitplänen bisher nicht
der erforderliche Druck, die Schutzfunktion durchzusetzen.
Darüber hinaus ist der Begriff der Ökosystemleistungen im
Baugesetzbuch noch nicht einmal eingeführt.

Im Sinne des Schutzes von Ökosystemleistungen wäre in
§ 1a BauGB als erstes der Anspruch auf Schutz der Öko-
systemleistungen eindeutig zu formulieren. Die bisherige
,Soll-Vorschrift‘ bei den Schutzklauseln lässt den Kommu-
nen einen großen Ermessensspielraum. Bei einer „Muss-
Vorschrift“ wäre dagegen beim Vorliegen aller Tatbestands-
voraussetzungen kein Ermessen zulässig und die Kommune
müsste die vorgesehene Rechtsfolge als „gebundene Ent-
scheidung“ herbeiführen. § 1a BauGB sollte entsprechend
folgende Formulierungen enthalten: „ist schonend umzuge-
hen“ oder „muss schonend umgegangen werden“ und „ist
zu berücksichtigen“ oder „muss berücksichtigt werden“. Ei-
ne Verletzung einer solchen „Muss-Vorschrift“ führt zur
Nichtigkeit einer Rechtsnorm (hier: Flächennutzungsplan),
wenn sie einer Normenkontrolle (nach § 47 Abs. 1 Nr. 1

VwGO)4 unterzogen wird, was in der kommunalen Praxis
nicht selten der Fall ist.

Zu diskutieren wäre hier, ob durch die Schärfung des
§ 1a BauGB auf der einen Seite eine intensivere Beschäf-
tigung mit dem Thema der Ökosystemleistungen und den
Folgen ihrer Beseitigung gefordert wird, was zur Erhaltung
von bisher wenig geschützten Ökosystemleistungen führen
kann. Auf der anderen Seite werden die Kosten der jewei-
ligen Planaufstellung, so bleibt zu vermuten, aufgrund zu
erbringender Gutachten steigen und sich die Verfahren ver-
zögern.

3.2 Verbindliche Bauleitplanung

3.2.1 Umweltbericht zum Bebauungsplan
Wie bei den Flächennutzungsplänen sind bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen die Schutzgüter in der Umwelt-
prüfung und damit im Umweltbericht nach Anlage 1 BauGB
darzustellen und zu bewerten, analog der Erarbeitung, al-
lerdings auf einer anderen Maßstabsebene. Auf dieser Pla-
nungsebene ist der Ansatz der Ökosystemleistungen eben-
falls nicht gesetzlich geregelt und damit ist dieser Belang
nicht gesichert.

Wie vorgenannt bei den Umweltprüfungen und Um-
weltberichten zu Flächennutzungsplänen wäre eine Er-
weiterung der Betrachtung von Ökosystemleistungen im
Rahmen der Erarbeitung der Umweltprüfungen und Um-
weltberichte bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ein
zielführender Schritt. Auch in diesem Fall wäre kein neues
Instrument in die formelle Planung einzuführen, sondern
es wäre die Anlage 1 BauGB, wie oben beschrieben, um
die Belange der Ökosystemleistungen zu ergänzen. Dies
würde in der Praxis bedeuten, dass die Umweltberichte,
die in den überwiegenden Fällen von den Investoren (als
die häufigsten Auslöser von Bebauungsplanverfahren) er-
bracht werden müssen, prognostiziert aufwendiger und
damit kostenintensiver werden könnten. Möglicherwei-
se werden diese Ökosystemleistungs-Belange bzw. deren
dann vorgeschriebene Bearbeitung in den Verfahren als
erweiterter Raumwiderstand auf der einen Seite (Inves-
toren sowie Planerinnen/Planer) und/oder als erweitertes
Schutzinstrument auf der anderen Seite (institutioneller Na-
turschutz, Nichtregierungsorganisationen) wahrgenommen.
Die Erweiterung von Umweltprüfung und Umweltbericht
in Bebauungsplanverfahren um die Einbeziehung von Öko-
systemleistungen ist sicherlich kritischer zu bewerten als
in Verfahren der Aufstellung von Flächennutzungsplänen.

4 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991, die zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes
vom 7. Juli 2021 geändert worden ist.
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Es setzt einen politischen Willensbildungsprozess und eine
bewusste Entscheidung für die gleichrangige Betrachtung
von Ökosystemleistungen voraus, die gesamtgesellschaftli-
chen Bedürfnissen sowie demokratischen Regeln und nicht
überwiegend wirtschaftlichen Interessen unterliegen sollte.

3.2.2 Kommunale Satzung zur Kompensation von
Ökosystemleistungen nach § 135c BauGB

Im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
fallen in der täglichen Praxis immer wieder Flächen, die
Ökosystemleistungen für die gesamte Bürgerschaft einer
Stadt erbringen, häufig marktwirtschaftlich orientierten Par-
tikularinteressen zum Opfer. Wenn diese Flächen in Berei-
chen nach den §§ 30, 33 und 34 BauGB liegen, müssen auch
nicht die Abläufe der Eingriffs-/Ausgleichsregelung nach
dem Bundesnaturschutzgesetz5 abgearbeitet werden. Diese
Regelung, als „Baurechtskompromiss“ auf der Grundlage
des § 18 Abs. 2 BNatSchG eingeführt, lässt Privatpersonen
und Investoren die Möglichkeit offen, für die Beseitigung
von Ökosystemleistungen im Rahmen von baurechtlichen
Verfahren zugunsten von Überbauung oder Versiegelung
keinerlei Kompensation leisten zu müssen. Das rechtlich
korrekte Entfernen von natürlichen Elementen, die Ökosys-
temleistungen auf einer Fläche erbringen, kann ohne ein
gesondertes Verfahren, ohne eine Bewertung und ohne Be-
teiligung der Bürgerschaft oder der Kommunalpolitik von
Investoren durchgeführt werden (Poßer 2020: 57).

Kommunen besitzen durch Art. 28 Abs. 2 GG6 im Rah-
men der „kommunalen Planungshoheit“ das Recht, Ortssat-
zungen als kommunale rechtsetzende Normen für ihr jewei-
liges politisches Hoheitsgebiet zu erlassen. Zur Regelung
bei der Entfernung von Ökosystemleistungen in einer Kom-
mune könnte sie eine „Satzung zur Kompensation von Öko-
systemleistungen (ÖSL-Satzung)“, legitimiert durch § 135c
BauGB, in Kraft setzen. Dieser Paragraph regelt unter an-
derem den Umfang und die Verteilung der bei der Beseiti-
gung von Ökosystemleistungen anfallenden Kosten. Diese
Kompensationsleistung der privaten Investoren entschädigt
für die Entziehung von Wohlfahrtsleistungen einer Fläche
für Bürgerinnen und Bürger und ist als Refinanzierungsin-
strument zweckgebunden einzusetzen für die ökologische
Inwertsetzung von in diesem Sinne nicht optimal ausgestat-
teten Bereichen der Kommune (Poßer 2020: 57).

5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009, das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 geändert wor-
den ist.
6 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 und 2 Satz 2 des
Gesetzes vom 29. September 2020 geändert worden ist.

Eine solche Satzung würde, für die Praxis prognostiziert,
einen weiteren Raumwiderstand bei der städtebaulichen Ent-
wicklung bedeuten. Gutachten müssten von Investoren mit
finanziellem und zeitlichem Aufwand erbracht, ein Willens-
bildungsprozess müsste in der Zivilgesellschaft und der
Ortspolitik geführt sowie in den meisten Fällen eine finanzi-
elle Kompensation geleistet werden. Diese zusätzlichen An-
forderungen an Bauprojekte würden mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer erweiterten Kosten-Nutzen-Analyse und in
dem einen oder anderen Fall – zugunsten der betroffenen
Ökosystemleistungen – zur Nichtweiterverfolgung einer Pla-
nung führen. Negative wirtschaftliche Auswirkungen für die
Kommune können dabei nicht immer ausgeschlossen wer-
den. Das heißt aber auch, dass Finanzmittel für die ökologi-
sche Aufwertung von Flächen im Gemeindegebiet vermehrt
zur Verfügung stehen würden und dass damit das Wohler-
gehen der Bürgerinnen und Bürger der gesamten Kommune
gefördert würde. Dieser Vorgehensweise muss ein intensi-
ver Diskussionsprozess vorangehen und bei Nutzung dieses
Instrumentes mit konsequentem Vollzug die städtebauliche
Entwicklung begleitet werden (Poßer 2020: 57).

4 Sektorale Fachplanung –
Landschaftsplanung

Wie sehen die Chancen einer Integration des Ökosystem-
leistungs-Ansatzes im Rahmen der sektoralen Fachplanung,
im Speziellen zu vorbereitenden Planwerken aus? Die Land-
schaftsplanung ist durch das Bundesnaturschutzgesetz (§ 1
sowie §§ 8-12 BNatSchG) sowie durch Naturschutzgesetze
der Bundesländer formal geregelt. Die hier zugrunde liegen-
den Landschaftsfunktionen werden in der Praxis nach den
Naturgütern Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflan-
zen (§ 7 BNatSchG) eingeteilt. Die drei Zieldimensionen
des Bundesnaturschutzgesetzes biologische Vielfalt, materi-
ell-physische Funktionen und immaterielle Funktionen von
Natur und Landschaft (vgl. Mengel 2018) bieten für die Inte-
gration von Ökosystemleistungen einen Anknüpfungspunkt
(vgl. Heiland/Mengel/Hänel et al. 2017).

Der Landschaftsplan als zentrales Instrument der Um-
weltvorsorge soll die Ziele des Naturschutzes sowie der
Landschaftspflege verfolgen und als Gesamtkonzept die
Nutzungsinteressen im Gemeindegebiet ausgleichen. Das
Instrument hätte ein großes Potenzial, auch Überschneidun-
gen zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten (wie z. B. zu
Klimaschutz, Klimaanpassung, Bodenschutz, Flächenver-
brauch, Grundwasserqualität) aufzuweisen, um den lang-
fristigen Schutz und Erhalt von Naturgütern zu sichern.
Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht könnte das Instrument
für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit bezüglich Um-
weltthemen sorgen.
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Trotz dieser Möglichkeiten hat der Landschaftsplan in
den letzten Jahrzehnten einen hohen Bedeutungsverlust er-
fahren. Dies zeigen die niedrige Anzahl und das eher hohe
Alter von verfügbaren Landschaftsplänen deutschlandweit
(vgl. Lange/Riedel 2016). Die Modernisierung des Instru-
ments ist durchaus notwendig. Aktuell soll diese Proble-
matik von Fachverbänden und Expertinnen/Experten der
Landschaftsplanung aufgegriffen und über einen Modell-
landschaftsplan weiterentwickelt werden.

Insbesondere im Bereich der Landschaftsplanung soll
der Ökosystemleistungs-Ansatz einen thematischen und
konzeptionellen Fortschritt ermöglichen, der mittlerweile
durch zahlreiche empirische Studien (vgl. Albert/von Haa-
ren/Galler 2012; Albert/Aronson/Fürst et al. 2014; Albert/
Hauck/Buhr et al. 2014; Heiland/Kahl/Sander et al. 2016;
Szücs/Garschhammer/Meyer et al. 2019) belegt ist. Diese
Studien erläutern Mehrwert, Chancen, Risiken und Nach-
steuerungsmöglichkeiten des Ökosystemleistungs-Ansatzes
für die Landschaftsplanung.

Beispielsweise zeigen Schrapp, Garschhammer, Meyer
et al. (2020), dass die Anwendung des Ökosystemleistungs-
Ansatzes für die Planungsschritte „Bestandserfassung und
Bewertung“ sowie in der „Maßnahmenplanung“ für die Pla-
nerinnen und Planer einen Erkenntnisgewinn bietet, vor al-
lem wenn es um die kartographische Darstellung von quanti-
fizierbaren Ökosystemleistungen geht. So können beispiels-
weise durch eine szenariobasierte kartographische Darstel-
lung die Auswirkungen von naturschutzfachlichen Maßnah-
men auf eine Ökosystemleistung visualisiert werden. Da-
durch werden die konkreten Folgen sichtbar, die bei der
Abwägung von unterschiedlichen Maßnahmen (vs. Folge-
nutzung unter aktuellen Bedingungen) als eine wichtige
Entscheidungshilfe dienen können. Allerdings besteht die
Gefahr, dass Ökosystemleistungen, die nicht oder nur teil-
weise quantifizierbar sind, im Entscheidungsprozess nicht
berücksichtigt werden können.

Ein weiterer Mehrwert wird in der Kommunikation mit
der Öffentlichkeit und zugleich in informellen Beteiligungs-
verfahren wie Planungszellen, Bürgerforen, Zukunftswerk-
stätten gesehen (Szücs/Garschhammer/Meyer et al. 2019).
Auch die Thematisierung des menschlichen Wohlergehens
würde die Landschaftsplanung inhaltlich bereichern. Bei
der Betrachtung von Synergien von Planwerken auf der re-
gionalen (Landschaftsrahmenplan) sowie lokalen (kommu-
naler Landschaftsplan) Ebene könnte der Ökosystemleis-
tungs-Ansatz auch eine Modernisierung erlauben, indem
das Erreichen qualitativer Ziele auf der regionalen Ebe-
ne mit quantifizierbaren Ökosystemleistungen auf der lo-
kalen Ebene messbar gemacht werden können. Monitoring
sowie Erfolgskontrolle von Landschaftsplänen werden da-
durch möglich (Schrapp/Garschhammer/Meyer et al. 2020).

Für andere Fachplanungen lässt sich ableiten, dass ei-

ne Implementierung des Ökosystemleistungs-Ansatzes nur
auf der Basis einer modularen Betrachtung (z. B. aufge-
teilt in die Schritte der Planungsphase) und anhand kon-
kreter Fallbeispiele möglich ist. Aktuell wird auf Landes-
und auf Verbandsebene darüber diskutiert, die kommunale
Landschaftsplanung und deren Anwendung in der Praxis ei-
ner Revision zu unterziehen. In Bayern besteht aktuell eine
Initiative, vor allem die kommunale Landschaftsplanung im
Rahmen moderner Musterpläne zu reaktivieren und damit
auch neue methodische Ansätze, wie Ökosystemleistungen,
zu implementieren.7

Für eine bedarfsgerechte und zielführende Integration
des Ökosystemleistungs-Ansatzes in die Landschaftspla-
nung bedarf es einer Kooperation von Vertreterinnen und
Vertretern der Raumordnung und Landschaftsplanung mit
Expertinnen und Experten aus der Forschung zu Ökosys-
temleistungen. Unabhängig von anderen Fachplanungen
(z. B. im Bereich Bodenschutz, Landwirtschaft, Verkehr,
Wasserwirtschaft) sollten die Rahmenbedingungen von Da-
ten und Methoden für die Erfassung und Bewertung von
Ökosystemleistungen verbessert werden.

Eine Integration kann nur dann operationalisiert werden,
wenn harmonisierte Datengrundlagen sowie standardisier-
te Bewertungsverfahren zur Verfügung stehen. Diese soll-
ten den Planerinnen und Planern in Form eines Leitfadens
für die Vermittlung von Fachwissen und als Werkzeug zur
Verfügung gestellt werden. Weiterbildungsangebote sollten
etwa durch Fachverbände in Kooperation mit Expertinnen
und Experten zu Ökosystemleistungen ausgebaut werden
(Schrapp/Garschhammer/Meyer et al. 2020: 119).

5 Ökosystemleistungen in der
maritimen Raumordnung

Die Integration von Ökosystemleistungen in die räumliche
Planung spielt nicht nur, wie in den vorhergehenden Ka-
piteln thematisiert, an Land eine Rolle. Die maritimen8

Bereiche werden durch die räumliche Planung der Küs-
tenländer sowie durch die maritime Raumordnungsplanung
des Bundes abgedeckt. Dabei bezieht sich die Planung des
Bundes auf den Bereich der Allgemeinen Wirtschaftszo-
ne (AWZ); die Planungen der Küstenländer umfassen das
Küstenmeer (Köppel/Biehl/Dahmen et al. 2019: 292). Zwi-

7 https://www.anl.bayern.de/projekte/projekt_lapla/index.htm
(15.09.2021).
8 In diesem Kapitel wird einheitlich der Begriff „maritim“ genutzt,
auch wenn in der Praxis sowohl von maritimer Raumordnung wie
auch mariner Raumordnung die Rede ist. Beide Begriffe werden
oftmals synonym verwendet.
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schen 2005 und 2009 wurden erste Raumordnungspläne für
die deutsche AWZ in der Nord- und Ostsee erstellt, wel-
che 2009 beschlossen und veröffentlicht wurden (Köppel/
Biehl/Dahmen et al. 2019: 283). Für den Bereich der Küs-
ten haben Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern raumordnerische Vorgaben für das Küs-
tenmeer in ihre jeweiligen landesweiten Raumordungspläne
aufgenommen (Janssen/Birnstengel/Magel et al. 2017: 73).

Die Berücksichtigung von Ökosystemleistungen in der
maritimen Raumordnung wird durch die Umsetzung des
Ökosystemansatzes („ecosystem-based approach“), wie in
der Maritime Spatial Planning-Richtlinie9 festgelegt, for-
ciert (O’Hagan 2020). Der Ökosystemansatz wurde im
deutschen Raumordnungsrecht in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG
verankert. Viele Autorinnen und Autoren vertreten die
Auffassung, dass mit dem Ökosystemansatz auch die Be-
rücksichtigung von Ökosystemleistungen einhergeht (Le
Cornu/Kittinger/Koehn et al. 2014; Jay/Klenke/Janßen
2016; Janssen/Birnstengel/Magel et al. 2017; Schachtner
2019) und dass zur Umsetzung des Ökosystemansatzes eine
Identifizierung und Bewertung von Ökosystemleistungen
erfolgen sollte (Janssen/Birnstengel/Magel et al. 2017). Der
HELCOM/VASAB-Leitfaden von 2016 formuliert als ein
Prinzip von mehreren für die Umsetzung des Ökosysteman-
satzes die „Identifizierung von Ökosystemleistungen: Um
eine sozioökonomische Bewertung der Planung vornehmen
zu können, sind Ökosystemleistungen zu kartieren und
identifizieren“ (HELCOM/VASAB 2016: 6; eigene Über-
setzung). Ruskule, Bergström, Schmidtbauer Crona et al.
(2019) zeigen auf, wie eine Identifizierung („mapping“)
von Ökosystemleistungen im Bereich der Ostsee erfolgen
könnte.

Grundsätzlich ist die Forschung zur Erfassung und Be-
wertung sowie Berücksichtigung von Ökosystemleistungen
in der maritimen Raumordnung vielfältig und die Zahl der
Veröffentlichungen in den letzten Jahren hoch (z. B. Outei-
ro/Häussermann/Viddi et al. 2015; Deininger/Koellner/Brey
et al. 2016; Liquete/Piroddi/Macías et al. 2016; Nahuelhu-
al/Vergara/Kusch et al. 2017; Menegon/Depellegrin/Farella
et al. 2018; Gacutan/Galparsoro/Murillas-Maza 2019).
Dabei werden zum Teil anspruchsvolle multikriterielle Ent-
scheidungsunterstützungs-Instrumente sowie GIS-basierte
Methoden entwickelt und in Pilotstudien getestet (Pınar-
başı/Galparsoro/Borja et al. 2017; Menegon/Depellegrin/
Farella et al. 2018; Depellegrin/Menegon/Gusatu et al.
2020; Furlan/Slanzi/Torresan et al. 2020).

Die Neuaufstellung der Raumordnungspläne für die

9 Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime
Raumplanung.

deutsche AWZ wurde im Juni 2019 formell gestartet. Nach
ersten Konsultationen und Workshops mit unterschiedlichen
Interessengruppen im Herbst 2019 wurden Anfang 2020 ers-
te Alternativen für die Planung veröffentlicht und im März
2020 der Scopingtermin zur Strategischen Umweltprüfung
durchgeführt. Von September bis November 2020 waren der
Entwurf zum Raumordnungsplan sowie die Umweltberich-
te öffentlich verfügbar. Während der Konsultation, einem
nationalen Erörterungstermin Ende November 2020 sowie
einem internationalen Konsultationstermin im Januar 2021
hatten Öffentlichkeit und Behörden die Gelegenheit, Stel-
lungnahmen abzugeben und die Entwürfe zu diskutieren.

Bei der aktuellen Neuaufstellung der maritimen Raum-
ordnungspläne für die deutsche AWZ folgt das „Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie“ (BSH) als fe-
derführende Behörde grundsätzlich den Empfehlungen der
Arbeitsgruppe zur maritimen Raumordnung (HELCOM/
VASAB 2016). Im Planentwurf wird im Leitbild klar auf
den Ökosystemansatz und auf Ökosystemleistungen Bezug
genommen. Dort heißt es: „Das Meer ist ein besonderer
Raum, der vielfältige Funktionen auf sich vereint. Gesunde
marine Ökosysteme leisten wichtige Beiträge zu Biodiversi-
tät und Klimaschutz und bieten Ökosystemleistungen, von
denen Menschen und Regionen profitieren“ (BSH 2020a:
1). Eine Identifizierung und Bewertung von Ökosystemleis-
tungen und eine explizite planerische Berücksichtigung ist
im vorliegenden Entwurf des Raumordnungsplanes sowie in
den Umweltberichten allerdings nicht erfolgt. Die Auswir-
kungen der Umsetzung des Raumordnungsplanes werden
weiterhin entlang der Schutzgüter nach dem Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bzw. Raumord-
nungsgesetz (ROG) und nicht mit Bezug zu Ökosystemleis-
tungen prognostiziert und bewertet. Die Schutzgüter werden
in ihrem Bestand nach Seltenheit und Gefährdung, Vielfalt
und Eigenart und Vorbelastungen geordnet. Damit weicht
der Plan nicht von der Praxis des ersten Raumordnungs-
plans für die AWZ von 2009 ab. Eine grundlegende Ver-
änderung der Praxis der Planung oder der Strategischen
Umweltprüfung durch die Verankerung des Ökosysteman-
satzes auf EU-Ebene und im Raumordnungsgesetz (§ 2 Abs.
2 Nr. 6 ROG) ist in Bezug auf die Berücksichtigung von
Ökosystemleistungen hier nicht erfolgt. Es wird im Um-
weltbericht lediglich für die Zukunft formuliert, dass eine
„konzeptionelle Weiterentwicklung zu marinen Ökosystem-
leistungen und v.a. dem Potenzial natürlicher Kohlenstoff-
senken“ erfolgen soll (BSH 2020b: 45).

Der Blick auf die maritime Raumordnung zeigt, dass
die Verankerung des Ökosystemansatzes in den relevanten
EU-Richtlinien und im deutschen Raumordnungsrecht (§ 2
Abs. 2 Nr. 6 ROG) zu einer intensiven Diskussion über
die Berücksichtigung von Ökosystemleistungen in der Pla-
nungspraxis geführt hat. Es wurden und werden vielfälti-
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ge Forschungsprojekte zur Umsetzung durchgeführt (z. B.
SECOS II10, gefördert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF)); diese sind in wissenschaftlichen
Publikationen dokumentiert. Trotzdem beinhaltet der aktu-
elle Entwurf des Raumordnungsplans für die AWZ und die
begleitend entstandenen Umweltberichte keine Identifizie-
rung von Ökosystemleistungen – anders als in einigen euro-
päischen Ländern, beispielsweise in Schweden und Litauen.

Die fehlende explizite Nutzung des Ökosystemleistungs-
Ansatzes in den deutschen Planungen wird vor allem mit
Kenntnis- und Datenlücken begründet.11 Auch wenn zu-
nehmend Ansätze zur Kartierung maritimer Ökosystemleis-
tungen publiziert worden sind (z. B. Veidemane/Ruskule/
Strake et al. 2017; Ahrendt/Ruljevic/Müller 2019; Bicking/
Müller 2019; Armoškaitė/Purina/Aigars et al. 2020), war ei-
ne solche Kartierung kein Teil der deutschen Planung oder
Umweltprüfung für die AWZ.

Um Ökosystemleistungen in der Zukunft in der mariti-
men Raumordnung in Deutschland berücksichtigen zu kön-
nen, ist es notwendig, für die deutsche AWZ eine Datenba-
sis von bereits kartierten und bewerteten Ökosystemleistun-
gen zu schaffen. Dabei kann die vorhandene Datenbasis des
„Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie“, unter
anderem aus den Monitoringverpflichtungen der bereits ge-
nehmigten Windparks und anderer Vorhaben, sowie dem
Geodatenportal des Amtes12 und dem Projekt „Marine Life
Investigator“13 sicherlich eine erste Grundlage bilden (Köp-
pel/Biehl/Dahmen et al. 2019: 298). Auch können dabei
Ansätze wie der von Bicking und Müller (2019) sowie der
GIS-Ansatz zur Kartierung von Ökosystemleistungen der
Küstenlinie der deutschen Ostsee (Ahrendt/Ruljevic/Müller
2019) berücksichtigt werden. Eine Integration dieser metho-
dischen Vorschläge in konkrete Planungsprozesse und die
entsprechenden Umweltprüfungen ist in der Zukunft denk-
bar, bedarf aber weiterer Konkretisierungen.

Weiterhin muss auch das Wissen um potenzielle Auswir-
kungen von geplanten Festlegungen in den Raumordnungs-
plänen auf Ökosystemleistungen ausgebaut werden. Ansätze
wie von Hooper, Beaumont und Hattam (2017) zur Abschät-
zung der Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen

10 SECOS II: Die Leistung der Sedimente und der Küste in der deut-
schen Ostsee; vgl. https://www.io-warnemuende.de/projekt/141/
secos_ii.html (22.07.2021).
11 Vgl. https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/
Meeresraumplanung/Fortschreibung/_Anlagen/Downloads/
Termin_Besprechung_18_Maerz_2020_Protokoll.pdf?__
blob=publicationFile&v=3 (22.07.2021).
12 https://www.geoseaportal.de/ (22.07.2021).
13 https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Forschung_und_
Entwicklung/Aktuelle-Projekte/MarlinII/marlinII_node.html
(22.07.2021).

auf Ökosystemleistungen wären auch für andere Nutzungen
wichtig. Gleichzeitig muss auch der mögliche Mehrwert
einer Berücksichtigung von Ökosystemleistungen im Ver-
gleich zum traditionellen Fokus auf die Schutzgüter laut
UVPG noch konkreter identifiziert und breit kommuniziert
werden.

Am Beispiel der maritimen Raumordnung wird deutlich,
dass von der rechtlichen Verankerung bis zur tatsächlichen
Integration in der Planungspraxis einige Zeit vergeht und
nicht zu unterschätzen ist, dass auch in Forschungsprojekten
entwickelte Tools und Methoden nicht sofort und automa-
tisch in der Planung aufgegriffen werden (können). Dabei
spielen sowohl verfügbare Ressourcen wie auch Planungs-
tradition und Fragen der Rechtssicherheit eine entscheiden-
de Rolle.

6 Schlussfolgerungen
Nachfolgend werden die zentralen Vorschläge tabellarisch
zusammengeführt (vgl. Tabelle 1) und überblicksartig an-
hand der Diskussionskriterien „Notwendigkeit rechtlicher
Anpassungen“, „Zeithorizont der Umsetzbarkeit“, „Poten-
zielle Barrieren“ und „Auswirkung auf die Sicherung von
Ökosystemleistungen“ dargestellt.

Letztlich ist eine Umsetzung auf allen Planungsebenen
notwendig, damit die umfassende Sicherung und Entwick-
lung von Ökosystemleistungen durchgesetzt werden kann.
Dafür können im Hinblick auf den Zeithorizont bereits jetzt
kurzfristig Schritte unternommen werden, die keiner natio-
nalen und subnationalen Gesetzes- bzw. Verordnungsände-
rung bedürfen.

Die vorgenannten Fakten und Argumente sollen als ein
weiterer Beitrag im Diskurs um die Implementierung von
Ökosystemleistungen in formelle Verfahren der räumlichen
Planung dienen. Es sind Denkansätze, entstanden aus wis-
senschaftlichen Untersuchungen und aus beobachteten und
erfragten kollegialen Erfahrungen der Autorinnen und Au-
toren aus der Praxis in Ämtern und Behörden. Es gibt ei-
ne Reihe von Möglichkeiten, die Belange von Ökosystem-
leistungen in Verfahrensabläufe und Prozesse der Raumpla-
nung einzuspeisen, um damit Probleme und Herausforde-
rungen zum Thema des zunehmend größer werdenden Ver-
lustes von Ökosystemleistungen insbesondere im urbanen
Bereich und der Bauleitplanung zu mildern und zu regeln.
Dazu werden in diesem Beitrag sowohl die Planungsebenen
und Planungsverfahren als auch die dazugehörigen mögli-
chen, aus Sicht der Autorinnen und Autoren zielführenden
Ergänzungen bzw. Änderungen der formellen Planungsin-
strumente benannt. Es wird darauf hingewiesen, dass die-
se Sammlung von Vorschlägen zur Fokussierung auf und
Schärfung von Normen und Regelungen zur Erhaltung von
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Tabelle 1 Zentrale Vorschläge zur Integration von Ökosystemleistungen (ÖSL) in die formelle räumliche Planung

Diskussions-
vorschlag

Notwendigkeit rechtlicher
Anpassungen

Zeithorizont und Reali-
sierbarkeit der Umset-
zung des Diskussions-
vorschlages

Potenzielle Barrieren der Um-
setzung

Auswirkung auf die
Sicherung von Öko-
systemleistungen

Regional-
planung
Grundsätze
in § 2 Abs. 2
Nr. 2 ROG;
Landespla-
nungsgeset-
ze entspre-
chend

Schärfung der bestehenden
Fassung von § 2 Abs. 2 Nr. 2
ROG über eine Streichung
des Satzteiles „soweit wie
möglich“,
Anpassung der Landespla-
nungsgesetze entsprechend

Durchführbar im Rah-
men einer ROG-Geset-
zesnovelle
sowie der Landespla-
nungsgesetze
Gesetzesänderung
braucht Zeit

Politischer Widerstand – Geset-
zesänderung

Indirekter Schutz von
ÖSL durch keine di-
rekte Erwähnung bzw.
keinen direkten Bezug
zu ÖSL – „zufälliges“
Sicherungspotenzi-
al, bestimmte ÖSL
werden darüber eher
gesichert

Regional-
planung:
Festlegung
zur Raum-
struktur
nach § 13
Abs. 5 ROG

Ergänzung der Aufzählung
in § 13 Abs. 5 ROG um einen
extra Punkt (Ökosystemleis-
tungen) oder spezifischer
von § 13 Abs. 5 Nr. 2 ROG um
weitere Ökosystemleistun-
gen, multiple und in hoher
Dichte dargebotener Öko-
systemleistungen, wichtiger
systemarer Zusammenhänge

Durchführbar im Rah-
men einer ROG-Novel-
le; Gesetzesänderung
braucht Zeit

Politischer Widerstand – Geset-
zesänderung; weitere Barrieren
s. u. (Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete)

Weitere und umfas-
sendere Aufnahme
von Ökosystemleis-
tungen als Kerninhal-
te der Regionalpla-
nung als Vorausset-
zung für Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete
(s. u.)

Regional-
planung:
Vorrang-
gebiete
Flächen mit
multiplem
/ dichtem
Angebot an
Ökosystem-
leistungen

Keine mehr, wenn § 13 Abs.
5 ROG ergänzt wird wie oben
dargelegt

Nach ROG-Novellierung
anwendbar

Datenproblematik; Bewer-
tungsfrage inklusive finan-
zieller Mehraufwand; Wider-
stand aus der Regionalplanung
selbst (Überfrachtung, zusätzli-
cher Aufwand, hohe Ansprüche
an Letztabwägung); gegenläufi-
ge kommunale Interessen

Direkte Sicherung der
Ökosystemleistungen;
kann nicht weggewo-
gen werden, sondern
stellt (allerdings nur
behördenverbind-
liche) Vorgabe für
nachgeordnete Pla-
nung dar

Regional-
planung:
Vorbehalts-
gebiete
Flächen mit
multiplem
/ dichtem
Angebot an
Ökosystem-
leistungen

Keine mehr, wenn § 13 Abs.
5 ROG ergänzt wird wie oben
dargelegt

Nach ROG-Novellierung
anwendbar

Datenproblematik; Bewer-
tungsfrage, inklusive finan-
zieller Mehraufwand; Wider-
stand aus der Regionalplanung
selbst (Überfrachtung, zusätzli-
cher Aufwand, hohe Ansprüche
an Letztabwägung); gegenläufi-
ge kommunale Interessen

Kann weggewogen
werden, aber stellt
bereits eine Abwä-
gungshürde dar

Regional-
planung:
Strategi-
sche Um-
weltprüfung
/ Umwelt-
bericht

Ergänzung der Aufzählung in
§ 8 Abs. 1 ROG um einen ex-
tra Punkt zu Ökosystemleis-
tungen und/oder der Anlage
1 ROG zu § 8 Abs. 1 ROG um
Ökosystemleistungen und
wichtiger systemarer Zusam-
menhänge; gegebenenfalls
auch über Ergänzung von
§ 40 UVPG

Durchführbar im Rah-
men einer ROG-Novelle
und gegebenenfalls auch
einer UVPG-Novellie-
rung; Gesetzesänderung
braucht Zeit; kurzfristi-
ger Zwischenschritt über
bereits jetzt vorhandene
Möglichkeiten im Rah-
men von § 8 Abs. 3 ROG

Datenproblematik; Bewer-
tungsfrage, zusätzliche Kosten
und Aufwand; eher weniger
Widerstand als bei Zielen und
Grundsätzen der Raumordnung
(Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete) und keine Überfrachtung
der Darstellungen im Plan

Abwägungsgegenstand,
kann bereits bei der
Planaufstellung be-
gründet überwunden
werden, juristisch
überprüfbar

92 Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning � (2022) 80/1: 80–96



Ansätze zur Integration von Ökosystemleistungen in die formelle räumliche Planung

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Diskussions-
vorschlag

Notwendigkeit rechtlicher
Anpassungen

Zeithorizont und Reali-
sierbarkeit der Umset-
zung des Diskussions-
vorschlages

Potenzielle Barrieren der Um-
setzung

Auswirkung auf die
Sicherung von Öko-
systemleistungen

Bauleitpla-
nung: Flä-
chennut-
zungsplan
und Bebau-
ungsplan
(Umweltbe-
richt)

Ergänzung der Anlage 1
BauGB um den Begriff Öko-
systemleistungen, Analyse
sowie Bewertungsschritte
speziell für Ökosystemleis-
tungen, gegebenenfalls auch
§ 40 UVPG in Hinblick auf
tatsächliche ökosystema-
re Zusammenhänge bzw.
Integration von Ökosystem-
leistungen

Durchführbar im Rah-
men einer BauGB-Novel-
le, gegebenenfalls auch
einer UVPG-Novellie-
rung; Gesetzesänderung
braucht Zeit

Datenproblematik, Bewer-
tungsfrage, zusätzliche Kosten
und Aufwand; zeitliche Stre-
ckung von Verfahren und er-
höhter finanzieller Aufwand für
Gutachten usw. möglich

Bundesweit einheitli-
ches Anwendungsge-
bot, weiterer Raumwi-
derstand pro Ökosys-
temleistungen, jedoch
durch begründete Ab-
wägung überwindbar,
juristisch überprüfbar

Bauleitpla-
nung: § 1a
Abs. 2 und
5 BauGB
„Boden-
schutz-,
Umwid-
mungs-
sperr-
und Kli-
maschutz-
klausel“

Schärfung der textlichen
Fassung des bereits beste-
henden Schutzauftrages in
allen drei Klauseln

Durchführbar im Rah-
men einer BauGB-Novel-
le

Zeitliche Streckung von Verfah-
ren und erhöhter finanzieller
Aufwand für Gutachten usw.
möglich

Impliziter Schutz von
Ökosystemleistungen,
bundesweit einheitli-
che Abwägungsdirek-
tive mit erheblicher
Begründungstiefe,
aber begründet über-
windbar, juristisch
überprüfbar

ÖSL-Sat-
zung

Rechtsgrundlage (135c
BauGB) bereits vorhanden,
Nutzung durch Ausübung
des kommunalen Satzungs-
rechtes

Kurzfristig umsetzbar
durch kommunalen Rats-
beschluss

Wille der Kommune als Voraus-
setzung, politische Mehrheit
im Rat der Kommune, Wider-
stände von Seiten der Wirt-
schaftsförderung und von Wirt-
schaftsverbänden sowie der
Politik möglich; Standhalten
des Druckes der potenziellen
Investoren; Androhung von
Ansiedlungswechsel in Nach-
barkommunen

Direkter Schutz von
Ökosystemleistun-
gen über finanzielles
Malus-System, bun-
desweit einheitliche
Anwendungsoption
der Kommunen; ver-
tragliche Regelung
sichert Ökosystem-
leistungen bzw. deren
Ausgleich

Landschafts-
plan

Indirekt Verknüpfungen
durch Landschaftsfunktio-
nen und drei Zieldimensio-
nen im BNatSchG; keine Not-
wendigkeit der rechtlichen
Anpassung

Durchführbar im Rah-
men des geplanten Mo-
delllandschaftsplans
inklusive Evaluierung

Datenproblematik, Bewer-
tungsfrage, fehlender gesetz-
licher Auftrag; Hürden durch
methodische Überfrachtung;
Mangel an Ressourcen und
Vorkenntnissen, insbesondere
ökonomisches Vorwissen bei
monetären Bewertungsansät-
zen

Fachplanung ohne
direkte/eigene Ver-
bindlichkeit – diese
erlangt sie erst über
die gesamträumliche
Planung; Abwägungs-
gegenstand neben
anderen Fachplanun-
gen

Maritime
Raumord-
nung: har-
monisier-
te Daten-
grundlage
und Bewer-
tung

Keine Änderung des ROG
notwendig

Mittel bis langfristig Fehlende Ressourcen; gegebe-
nenfalls fehlende Überzeugung
von Entscheidungsträgern
bezüglich der Vorteile der Nut-
zung des Ökosystemleistungs-
Ansatzes

Impliziter Schutz von
Ökosystemleistungen;
bessere Berücksichti-
gung in Planungsab-
wägungen
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Ökosystemleistungen auf dem weiten Terrain der räumli-
chen Planung nicht vollständig ist oder abschließend sein
kann.

Eine weitergehende Herausforderung besteht darüber hi-
naus in zwei Bereichen, die nicht im Fokus dieses Bei-
trags stehen. Die Bereitstellung harmonisierter Daten sowie
standardisierter Methoden im Vorfeld bleibt ebenso essen-
ziell für eine erfolgreiche Integration wie die Beantwortung
der entscheidenden Frage nach der Operationalisierbarkeit,
selbst wenn die rechtlichen Grundlagen im Sinne des vor-
liegenden Beitrags angepasst bzw. modifiziert werden. Ein
weiterer Forschungsbedarf besteht in diese Richtung.
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